
 

  

Oje, heute ist uns beim Sex   
 das Kondom gerissen.  

Ich brauch dringend die Pille  
 danach! MEINE MAMA WIRD  
 DURCHDREHEN!!! 

Die Pille danach bekommst   
du eh ohne Rezept in der   
Apotheke! Deine Mama muss   
nix davon wissen. Du kannst sie  
dir einfach holen.  

Am besten gleich! 

Schwangerschaft 
Im Falle einer ungeplanten Schwangerschaft kannst du dich für oder 
gegen ein Kind entscheiden. Du entscheidest allein: Niemand darf dich 
zwingen ein Kind zu kriegen oder abzutreiben, auch deine Eltern oder 
der mögliche Vater dürfen nicht mitentscheiden. 

Während der Schwangerschaft und nach der Geburt, sind die im Mut-
ter-Kind-Pass vorgesehenen Untersuchungen bei deiner Ärztin/dei-
nem Arzt wichtig zur Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung von 
Krankheiten, sowie zur Kontrolle des Entwicklungsstandes des Kindes. 
Um das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe zu erhalten, müssen die 
ersten zehn Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen bei der zuständigen 
Krankenkasse nachgewiesen werden. 

Schwangerschaftsabbrüche sind in den ersten drei Monaten möglich (§ 
97 StGB). Abtreibungen nehmen manche Spitäler vor, spezielle Kliniken 
(pro:woman Ambulatorium Sexualmedizin und Schwangerenhilfe und 
GynMed Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch und Familienpla-
nung) und einige FrauenärztInnen. Nach drei Monaten werden sie nur 
vorgenommen, wenn das Leben der Schwangeren gefährdet ist, oder 
der Fötus schwere Fehlbildungen hat. Du brauchst keine Zustimmung 
eines/einer Erziehungsberechtigten. 

18 19 



 

 

 

  

 

 

Du hast die Möglichkeit einer anonymen Geburt oder Adoption. D.h., 
dass du in Wien dein Kind im Spital ohne Angaben deiner Daten (an-
onym) gebären und zur Adoption freigeben kannst. Es gibt in Wien im 
Notfall eine sichere Babyklappe (Wilhelminenspital Flötzersteig 4/ne-
ben Pavillon 40, 1160 Wien), in die Babys anonym gelegt werden kön-
nen, nach kurzer Zeit wird ein automatisches Signal an das Spitalsper-
sonal gesendet. 

Beraten lassen kannst du dich bei Fragen zu Sexualität, Verhütung und 
Schwangerschaft, bei der Österreichischen Gesellschaft für Familienpla-
nung - www.oegf.at: 

FIRST LOVE KRANKENANSTALT RUDOLFSTIFTUNG 
1030 Wien, Juchgasse 25 
1. Stock, Schwangerenambulanz 
Montag und Mittwoch 14.00-18.00 Uhr 
(Anmeldung bis 17.30 Uhr) 
+43 677 62413370 (Keine telefonische Voranmeldung nötig) 

FIRST LOVE DONAUSPITAL SMZ-OST 
1220 Wien, Langobardenstraße 122 
1. Stock, Gynäkologische Ambulanz 
Freitag 14.00-17.00 Uhr (Anmeldung bis 16.00 Uhr) 
+43 677 62413390 (Keine telefonische Voranmeldung nötig) 

Wenn du berufstätig bist und schwanger wirst, gelten für dich abhängig 
vom Arbeitsplatz besondere Schutzvorschriften. Bei Fragen hilft dir die Ar-
beiterkammer. Während der Schwangerschaft darfst du nicht gekündigt 
werden. Der Kündigungsschutz gilt ab Bekanntgabe der Schwangerschaft 
bis vier Monate nach der Entbindung bzw. nach Ende der Elternteilzeit. 
Das Mutterschutzgesetz verbietet, dass du zwei Monate vor und nach der 
Entbindung arbeitest. Wichtig ist, dass deinE ChefIn von dir erfährt, dass 
du schwanger bist, weil dieser Schutz nur gilt, wenn die Schwangerschaft 
bekannt ist. Informiere daher unbedingt Vorgesetzte bevor du es Kolle-
gInnen erzählst, oder über die Sozialen Medien verbreitest. 

Beraten lassen kannst du dich bei Fragen zu Mutterschutz, Elternkarenz 
& Kinderbetreuungsgeld bei der Arbeiterkammer unter +43 1 50165 1201. 
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